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Neues aus Gesetzgebung & 
Finanzverwaltung 

Bundesrat stimmt für Investitionssofortprogramm der Koalition 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 11. Juli 2025 dem vom Bundestag 
beschlossenen Investitionssofortprogramm für Wirtschaftswachstum einstimmig 
zugestimmt. 

Dem Beschluss des Bundesrates lag der vom Bundestag beschlossene Entwurf 
zugrunde, der im Vergleich zum Referentenentwurf Änderungen bei der 
Forschungszulage beeinhaltete. Der Wert für die Begrenzung der förderfähigen 
Aufwendungen im Rahmen der Tätigkeitsvereinbarung bei Mitunternehmern in § 
3 Abs. 3 FZulG wird ebenso von 70 € auf 100 € angehoben wie der anzusetzende 
förderfähige Stundensatz für Eigenleistungen. 

Als Maßnahmen sieht der Entwurf sonst insbesondere die als „Investitions-
Booster“ titulierte Wiedereinführung und Aufstockung der degressiven 
Abschreibungsmöglichkeiten auf 30 Prozent auf bewegliche Wirtschaftsgüter 
sowie die schrittweise Senkung des Körperschaftsteuersatzes ab dem 1. Januar 
2028 von derzeit 15 Prozent auf zehn Prozent ab dem Jahr 2032 vor. Der 
Gesetzentwurf beinhaltet ferner eine Erleichterung für Personengesellschaften. 
So soll der Steuersatz auf einbehaltene Gewinne künftig in drei Schritten von 
derzeit 28,25 Prozent auf 25 Prozent ab dem Jahr 2032 sinken. Vorgesehen ist 
darüber hinaus eine stärkere steuerliche Förderung von Elektrofahrzeugen sowie 
die Ausweitung der steuerlichen Forschungszulage.  

Mehr Einzelheiten zu den Inhalten finden Sie in unserem Newsflash vom 4. Juni 
2025. 

Inkrafttreten 

Da der Bundesrat dem Gesetz zugestimmt hat, kann es nun ausgefertigt und 
verkündet werden. Es tritt größtenteils am Tag nach der Verkündung in Kraft; die 
Änderung des Forschungszulagengesetzes tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft. 

Fundstelle 

BR-Drucks. 281/25, BT-Drucks. 21/323, BundesratKOMPAKT vom 11. Juli 
2025. 

  

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/249239/steuern-recht-newsflash-4.-juni-2025/
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2025/0201-0300/281-25.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://dserver.bundestag.de/btd/21/003/2100323.pdf
https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/25/1056/1056-pk.html#top-5
https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/25/1056/1056-pk.html#top-5
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 17. Juli 2025 

 
 
Der BFH hat mit Beschluss vom 22.05.2025 – V R 22/23 dem 
EuGH mehrere Fragen zur Vereinbarkeit der steuerrechtlichen 
Gemeinnützigkeit mit dem unionsrechtlichen Beihilfeverbot 
vorgelegt. Zu klären ist, ob der Erweiterung der 
Steuerbegünstigung für Zweckbetriebe auf sog. 
Servicekörperschaften der Charakter einer Beihilfe nach Art. 107 
AEUV zukommt. Des Weiteren hat der EuGH zu entscheiden, ob 
eine nicht dem beihilferechtlichen Durchführungsverbot 
unterfallende Altbeihilfe vorliegt, weil § 57 Abs. 3 AO nur einer 
Regelung ähnelt, die schon vor dem Inkrafttreten des Vertrags 
über die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft am 
01.01.1958 vorgelegen hat. 
 
Zum Urteil, siehe auch die Pressemitteilung 046/25. 
 
 
Der Zeitpunkt, zu dem Provisionsansprüche von 
Versicherungsvertretern zu aktivieren sind, bestimmt sich nach der 
Vertragsgestaltung im jeweiligen Einzelfall. Diese kann an das in § 
92 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs geregelte gesetzliche Leitbild 
anknüpfen, muss dies aber nicht. Wenn sich aus der maßgeblichen 
Provisionsregelung ergibt, dass ein Provisionsanspruch für ein 
vermitteltes Geschäft noch nicht entstanden ist, handelt es sich bei 
gleichwohl vom Auftraggeber vorgenommenen Auszahlungen 
lediglich um Provisionsvorschüsse. Diese sind beim 
Versicherungsvertreter als erhaltene Anzahlungen zu passivieren 
und daher zunächst noch nicht gewinnrealisierend. 
  
Zum Urteil 
 
 
Werden negative ausländische Einkünfte (§ 2a EStG 1990/1997) 
von einer Mitunternehmerschaft erzielt, sind Gegenstand der 
Feststellung der gemeinschaftlich erzielten Einkünfte und der mit 
ihnen im Zusammenhang stehenden anderen 
Besteuerungsgrundlagen (§ 180 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a AO) auch 
die Höhe der auf die jeweiligen Beteiligten entfallenden 
Verlustbeträge und Umstände zur Frage, ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen dafür, dass insoweit zugerechnete Verlustanteile 
nach § 2a Abs. 4 Nr. 2 i.d.F. des § 52 Abs. 3 Satz 5 EStG 1997 
n.F. nachzuversteuern sind, erfüllt sind (Bestätigung des 
Senatsurteils vom 22.02.2017 - I R 2/15, BStBl II 2017, 709). Diese 
Feststellungen sind für das Steuerfestsetzungsverfahren eines 
Mitunternehmers bindend (§ 182 Abs. 1 Satz 1 AO). 
 
Zum Urteil 
 

EuGH-Vorlage 
V R 22/23: 
Beihilfeprüfung und 
steuerrechtliche 
Gemeinnützigkeit von 
Servicekörperschaften 
 
 
 
 
 
22. Mai 2025 

Urteil X R 12-13/22: 
Aktivierung von 
Provisions-
ansprüchen bei 
Versicherungs-
vertretern 
 
 
 
 

  30. April 2025 
 

 

 Urteil I R 15/22: Zur 
Bindungswirkung von 
Feststellungsbescheid
en im Zusammenhang 
mit § 2a EStG 
1990/1997 für die 
Steuerveranlagung 
eines Gesellschafters 
 
 
 

  12. März 2025 
 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510141/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/vorabentscheidungsersuchen-an-den-eugh-beihilfepruefung-im-rahmen-der-steuerrechtlichen-gemeinnuetzigkeit-von-servicekoerperschaften/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510139/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520191/
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Rechtsprechung im Blog 
 

Gewerbesteuerrechtliche Zurechnung des Gewinns aus der 
Anteilsveräußerung bei doppelstöckigen Personengesellschaften 
Personengesellschaft, Gewerbesteuerrecht, gewerbesteuerliche Kürzung 
Der § 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG unterfallende Gewinn aus der Veräußerung eines 
Anteils an der Oberpersonengesellschaft ist nicht auf die stillen Reserven der 
Oberpersonengesellschaft und die stillen Reserven der 
Unterpersonengesellschaft aufzuteilen. Es handelt sich vielmehr um einen 
einheitlichen Veräußerungsvorgang auf der Ebene der Oberpersonengesellschaft. 
Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 
Sachverhalt 
Die Anteile an der A-KG (Rechtsvorgängerin der Klägerin) wurden zu 90,5% von 
der B-GmbH und zu 9,5% von der C-Stiftung gehalten, die beide ihren 
statutarischen Sitz im EU-Ausland haben. Die C-Stiftung war mit 90,1% an der B-
GmbH beteiligt. Die A-KG hielt Beteiligungen an diversen 
Kommanditgesellschaften, die überwiegend Krankenhäuser und Kliniken 
betrieben, die gem. § 3 Nr. 20 Buchst. b Gewerbesteuergesetz (GewStG) von der 
Gewerbesteuer befreit waren. 
Im Streitjahr 2010 brachte die C-Stiftung ihre Anteile i.H.v. 9,5% gem. § 20 Abs. 2 
Satz 2 UmwStG in die B-GmbH zu Buchwerten gegen Ausgabe neuer Anteile ein, 
wodurch die Anteile gem. § 22 Abs. 1 Satz 1 Umwandlungssteuergesetz 
(UmwStG) sperrfristverhaftet waren. X, der Letztbegünstigte der C-Stiftung war, 
verlegte seinen Wohnsitz im Jahr 2012 in einen Staat außerhalb der EU. 
Im Jahr 2013 wurden die sperrfristverhafteten Anteile an X ausgekehrt. Aufgrund 
seines zuvor erfolgten Wegzugs waren die Voraussetzungen des § 1 Abs. 4 Satz 
1 Nr. 2 Buchstabe b UmwStG nicht mehr gegeben Dies führte zum 
Ersatzrealisationstatbestand gem. § 22 Abs. 1 Satz 6 Nr. 6 UmwStG, wodurch 
rückwirkend im Streitjahr 2010 der Einbringungsgewinn I anzusetzen war. Der 
Einbringungsgewinn I beruhte im Wesentlichen auf den stillen Reserven der 
Untergesellschaft (hier: B-KG). 
Die Klage vor dem Finanzgericht München hatte keinen Erfolg (siehe 
unseren Blogbeitrag). 
Entscheidung des BFH 
Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die 
Revision als unbegründet zurückgewiesen. 
Der § 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG unterfallende Gewinn aus der Veräußerung eines 
Anteils an der Oberpersonengesellschaft ist nicht auf die stillen Reserven der 
Oberpersonengesellschaft und die stillen Reserven der 
Unterpersonengesellschaft aufzuteilen. Es handelt sich vielmehr um einen 
einheitlichen Veräußerungsvorgang auf der Ebene der Oberpersonengesellschaft. 
Der Gewerbeertrag der Oberpersonengesellschaft unterliegt im Hinblick auf den 
Gewinn aus der Veräußerung des Anteils an der Oberpersonengesellschaft auch 
insoweit nicht der Kürzung nach § 9 Nr. 2 GewStG, als der Veräußerungsgewinn 
auf stille Reserven der Unterpersonengesellschaft entfällt. 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/236307/beteiligungsveraeusserung-im-rahmen-von-mehrstoeckigen-personengesellschaften/
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§ 3 Nr. 20 Buchst. b GewStG ist nicht anwendbar, wenn eine 
Oberpersonengesellschaft ihren Anteil an der Unterpersonengesellschaft 
veräußert, deren Gewerbeertrag nach § 3 Nr. 20 Buchst. b GewStG (teilweise) 
von der Gewerbesteuer befreit ist. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 8. Mai 2025 (IV R 40/22), veröffentlicht am 10. Juli 2025. 
 
Gewerbesteuerrechtliche Zurechnung des Gewinns aus der 
Anteilsveräußerung bei doppelstöckigen Personengesellschaften; 
Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags bei Beendigung einer atypisch 
stillen Beteiligung 
Der § 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG unterfallende Gewinn aus der Veräußerung eines 
Anteils an der Oberpersonengesellschaft ist nicht auf die stillen Reserven der 
Oberpersonengesellschaft und die stillen Reserven der 
Unterpersonengesellschaft aufzuteilen. Es handelt sich vielmehr um einen 
einheitlichen Veräußerungsvorgang auf der Ebene der Oberpersonengesellschaft. 
Eine Kürzung des Gewinns aus der Veräußerung des Anteils an der 
Oberpersonengesellschaft nach § 9 Nr. 3 Satz 2 GewStG kommt auch dann nicht 
in Betracht, wenn die Unterpersonengesellschaft, nicht aber die 
Oberpersonengesellschaft, Handelsschiffe im internationalen Verkehr betreibt. 
Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 
Sachverhalt 
Die Klägerin ist eine Oberpersonengesellschaft (GmbH & Co. KG), die im 
Streitjahr 2016 als jeweils einzige Kommanditistin an zwei Unter-KG beteiligt war, 
die beide Handelsschiffe im internationalen Verkehr betrieben. Zum 31.12.2015 
wurden für die Klägerin verrechenbare Verluste nach § 15a Abs. 4 Satz 1 EStG 
und vortragsfähige Gewerbeverluste nach § 10a Satz 6 GewStG bei beiden 
Unter-KG gesondert festgestellt. 
Mit Vertrag vom 15.9.2016 veräußerte die einzige Kommanditistin der Klägerin 
(A-KG) ihren Kommanditanteil sowie ihren Anteil an der Komplementär-GmbH der 
Klägerin rückwirkend zum 1.7.2016 an B. 
Die Klage vor dem Finanzgericht Bremen hatte keinen Erfolg (siehe 
unseren Blogbeitrag). 
Entscheidung des BFH 
Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz im Wesentlichen 
angeschlossen und die Revision als unbegründet zurückgewiesen. 
Allerdings hat das Finanzamt den Gewerbesteuermessbetrag für das 
Streitjahr --vom Finanzgericht unbeanstandet-- für das (gesamte) Kalenderjahr 
festgesetzt, ist aber zugleich davon ausgegangen, dass sich B im Zeitraum vom 
01.01. bis zum 30.06.2016 an der Klägerin als atypisch stiller Gesellschafter 
beteiligt habe. In diesem Fall hätte der Festsetzung des 
Gewerbesteuermessbetrags ein abgekürzter Erhebungszeitraum im Sinne des 
§ 14 Satz 3 GewStG zugrunde gelegt werden müssen. Die Sache ist insoweit 
nicht spruchreif und daher an das FG zurückzuverweisen, 
Der § 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG unterfallende Gewinn aus der Veräußerung eines 
Anteils an der Oberpersonengesellschaft ist nicht auf die stillen Reserven der 
Oberpersonengesellschaft und die stillen Reserven der 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520183/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/238895/gewerbesteuerliche-behandlung-von-anteilsveraeusserungen-im-rahmen-mehrstoeckiger-personengesellschaften/
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ZUM SEMINAR 

Unterpersonengesellschaft aufzuteilen. Es handelt sich vielmehr um einen 
einheitlichen Veräußerungsvorgang auf der Ebene der Oberpersonengesellschaft. 
Der Gewerbeertrag der Oberpersonengesellschaft unterliegt im Hinblick auf den 
Gewinn aus der Veräußerung des Anteils an der Oberpersonengesellschaft auch 
insoweit nicht der Kürzung nach § 9 Nr. 2 GewStG, als der Veräußerungsgewinn 
auf stille Reserven der Unterpersonengesellschaft entfällt. 
Eine Kürzung des Gewinns aus der Veräußerung des Anteils an der 
Oberpersonengesellschaft nach § 9 Nr. 3 Satz 2 GewStG kommt auch dann nicht 
in Betracht, wenn die Unterpersonengesellschaft --nicht aber die 
Oberpersonengesellschaft-- Handelsschiffe im internationalen Verkehr betreibt. 
Beteiligt sich ein atypisch stiller Gesellschafter an einer Personengesellschaft, ist 
das Unternehmen der Personengesellschaft für die Dauer des Bestehens der 
atypisch stillen Gesellschaft dieser (weiteren) Mitunternehmerschaft zugeordnet 
(Bestätigung der Rechtsprechung). Die Personengesellschaft unterhält in diesem 
Zeitraum einen Gewerbebetrieb als Oberpersonengesellschaft. 
Wird die atypisch stille Beteiligung unterjährig beendet, hat die 
Personengesellschaft in einem Kalenderjahr nacheinander verschiedene 
Gewerbebetriebe, so dass für die beiden abgekürzten Erhebungszeiträume (§ 14 
Satz 3 GewStG) jeweils ein Gewerbesteuermessbetrag festzusetzen ist. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 8. Mai 2025 (IV R 9/23), veröffentlicht am 10. Juli 2025. 
 

Business Meldungen 
 
Das neue Beschlussmängelrecht für Personengesellschaften nach dem MoPeG – 
Systemwechsel, Praxisfolgen und aktuelle Rechtsprechung 
 
Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des 
Personengesellschaftsrechts (MoPeG) zum 1. Januar 2024 hat der Gesetzgeber 
das Beschlussmängelrecht für Personenhandelsgesellschaften (OHG, KG, GmbH 
& Co. KG) grundlegend reformiert. Erstmals finden sich in den §§ 109–115 HGB 
detaillierte Regelungen zum Beschlussverfahren und zur gerichtlichen 
Geltendmachung von Beschlussmängeln. 
 
Den Beitrag finden Sie hier. 

 
Terminplaner 
  
Fokus Familienunternehmen und 
Mittelstand 
Webcast, 29.09.2025 
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

https://www.pwc-events.com/Mittelstand
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520184/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/249920/das-neue-beschlussmaengelrecht-fuer-personengesellschaften-nach-dem-mopeg-systemwechsel-praxisfolgen-und-aktuelle-rechtsprechung/
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E-MAIL SENDEN 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 
Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
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